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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1976

Norm

DevG §22 Abs2

EO §294 A

EO §294 M1

EO §303

Rechtssatz

1. Die Zulässigkeit der Pfändung und der Überweisung einer gepfändeten (bzw zu pfändenden) Geldforderung sind

devisenrechtliche verschieden zu beurteilen.

2. Wegen Nichtbeachtung der Bestimmung des § 22 Abs 2 DevG (vom Gericht vor Fassung des

Überweisungsbeschlusses auf Grund des Exekutiongsantrages zu pfrüfende devisenrechtliche Zulässigkeit) kann

gegen den Überweisungsbeschluß auch dann Rekurs erhoben werden, wenn dieser mit der Pfändung vollkommen

übereinstimmt.
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